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Erliuterungen

Wegfall von moglichen Emnnahmen aus der Nutzung von Musikinstrumenten, Projektoren
und dhnlichen Geréten

1. Inhaltsangabe

Neufassung der Richtlinie fiir die Uberlassung stadteigener Schulriume

2. Begriindung

Da die Umsatzsteuerpflicht von Leistungen juristischer Personen des 6ffentlichen Rechts am
1. Januar 2027 in Kraft tritt, sind Regelungen der Stadt Bernburg (Saale) iiber die Erhebung
umsatzsteverpflichtiger Entgelte oder Gebithren zu dndern.

Dies trifft unter anderem auf die Richtlinie fiir die Uberlassung stadteigener Schulrfiume zu.
Stadteigene Schulriume konnen natlirliche oder juristische Personen im Rahmen eines
Nutzungsvertrages flir Kultur- oder Kommunikationszwecke oder zum Zweck
auBlerschulischen Unterrichts zur Nutzung {iiberlassen werden.

Emnnahmen durch die Vermietung einzelner Schulriume sind umsatzsteuerfrei Dies git auch
fir eine Aula mit Biihne.

Die Nutzung von Kiichen, Musikinstrumenten oder anderen Geréte, wie beispielsweise
Projektoren, auf privatrechtlicher Basis ist nicht steuerbefreit. Da in der Vergangenheit stets
nur Rdume vermietet wurden und keine Vermietung von Musikinstrumenten oder anderen
Gerédten stattfand, folglich also kein Bedarf besteht, konnen diese Passagen gestrichen
werden.

In § 1 Absatz 3 Buchstabe g wird die gewiinschte Nutzung von Musikinstrumenten,
Projektoren oder anderen Geriten gestrichen.

Ebenfalls entfallen unter § 3 Absatz 1 die Zeilen mit den Nutzungsentgelten fiir Fligel,
Klavier, Projektoren und dhnliche Gerite.

§ 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt formuliert: Ausgeschlossen ist die Nutzung stadteigener
Schulrdume durch natiirliche und juristische Personen fiir politische und parteipolitische
Veranstaltungen sowie Veranstaltungen, deren Inhalt sich gegen die verfassungsgemaéle
Ordnung richtet oder die indizierte jugendgefihrdende Inhalte hat. Zur besseren
Verstindlichkeit wird das fett hervorgehobene «sowie Veranstaltungen» eingefiigt.

In § 6 wird die sprachliche Gleichstellung eingefiigt. Der bisherige § 6 wird somit § 7.

In vorliegender Synopse (Anlage 2)sind die Anderungsvorschlige der aktuell geltenden
Richtlinie gegeniibergestellt.



3. Beschlussvorschlag

Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss sowie der Haushalts- und Finanzausschuss empfehlen
dem Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) folgenden Beschluss zu fassen:

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschliefit die Neufassung der Richtlinie fir die
Uberlassung stadteigener Schulrdume laut Anlage 1.

Anlagen

Anlage 1: Textfassung der Neufassung der Richtlinie fiir die Uberlassung stadteigener Schul-
raume
Anlage 2: Synopse zur Neufassung der Richtlinie fiir die Uberlassung stadteigener Schulriume



	SMC_BM_VOTEXT6
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

